
Die mittelalterliche Fehde 
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Der Ausdruck Fehde bezeichnet ein Rechtsinstitut, welches vom Mittelalter bis zur 

Frühen Neuzeit die Regulierung von Rechtsbrüchen direkt zwischen Geschädigtem und 

Schädigendem unter Ausschaltung einer übergeordneten Instanz regelt. In Zeiten in 

denen die Staatsgewalt nicht wie heute innerhalb von Minuten vor Ort ist, 

entwickelte sich ein Recht das Adeligen erlaubte im Falle das Ihnen Unrecht geschah 

selber für Recht und Sühne zu sorgen. Ziel des Geschädigten war es den Schädigenden  

zu zwingen seine Schuld einzugestehen, tat dieser es war es durch das Fehderecht 

gestatt diesen dazu zu zwingen.  Grundsätzlich stand das Recht, Fehde zu führen, allen 

freien Männern ritterlichen Standes zu. Bauern, Stadtbewohner, Kleriker, Juden und 

Frauen waren davon ausgeschlossen.  Jedoch genossen freie Städte das Fehderecht, 

andere Städte wie zum Beispiel Hamburg oder Köln nahmen es sich einfach heraus. 

Gerade im Spätmittelalter führten Städte eine Unmenge an Fehden. Schon in früher 

Zeit unterlag die Ausübung des Fehderechts gewissen Einschränkungen. So sollte gegen 

den, welcher sich beim König befand oder zu ihm ging oder von ihm kam, die Fehde 

ruhen (Königsfriede); auch konnte der König einem Einzelnen besonderen Königsfrieden 

erteilen. 
Auf gleiche Weise sollte Frieden haben, wer in der Kirche oder an der Gerichtsstelle 
war, oder dahin ging, oder von dorther kam (Kirchen-, Gerichtsfriede). 
Der Mainzer Landfriede aus dem Jahre 1235 war die erste für das ganze Reich und 
unbefristet geltende Regelung, die Einschränkungen des Fehderechtes herbeiführte. 
So wurde die Ausübung des Fehderechts an bestimmte Formen gebunden. Der Fehde 
musste eine bestimmte Ankündigung, der Fehdebrief (auch Absage), vorhergehen nach 
der erstmal (üblicherweise) vier Tage zu vergehen hatten bevor es zu Fehdehandlungen 
kommen durfte; auch mussten gewisse Personen und Sachen geschont werden, 
namentlich Geistliche, Kindbetterinnen, Schwerkranke, Pilger, Kaufleute und 
Fuhrleute mit ihrer Habe, Ackerleute und Weingärtner ausser ihrer Behausung und 
während ihrer Arbeit, sowie Kirchen und Kirchhöfe. 
Eine andere Beschränkung führte der Klerus ein, den Gottesfrieden, wonach vier Tage 
in jeder Woche, von mittwochabends bis Montag früh, alle Fehde ruhen sollte. Jedoch 
auch hierdurch wurden der Willkür der Mächtigen und der Rohheit des Faustrechts 
keine festen Schranken gesetzt. Es war daher das Verdienst Kaiser Maximilians I., dass 
derselbe auf dem Reichstag zu Worms 1495 die Reichsstände zum Verzicht auf den 
ferneren Gebrauch der Waffen zur Entscheidung ihrer Streitigkeiten und zur 
Errichtung eines ewigen Landfriedens für ganz Deutschland zu bewegen vermochte. 
Damit wurde jede Fehde, auch die bisher erlaubte, beseitigt und der fernere Gebrauch 
des Fehde- und Faustrechts zum Landfriedensbruch erklärt. 



Unter den letzten Fehden nach Errichtung des ewigen Landfriedens sind die 
berüchtigtsten die des Herzogs Ulrich von Württemberg mit der Stadt Reutlingen 
wegen Ermordung eines Fussknechts, infolge deren Ulrich in die Reichsacht erklärt 
und auf längere Zeit aus seinem Land vertrieben wurde. 

    

Fehdegründe:Fehdegründe:Fehdegründe:Fehdegründe:    
 

Die Ritterfehde setzte nicht unbedingt ein grobes Vergehen des Befehdeten voraus. Es 
musste zwar ein allgemein anerkannter Grund vorliegen, Anlass zu einer Fehde 
konnten aber die vielfältigsten Vorfälle sein: Besitzstreitigkeiten, Handgreiflichkeiten, 
Sachbeschädigungen aller Art, Verleumdungen und Beleidigungen. Vor allem eine 
abgewiesene Klage oder ein verweigertes Gerichtsurteil gingen zahlreichen 
Ritterfehden voraus. Schon der einfache Vorwurf, man habe "wider das Recht" 
gehandelt oder auch eine Niederlage im Turnier konnte manchen Ritter so erzürnen, 
dass sie eine Fehde aussprachen. 
 

FFFFehdehandlungen ehdehandlungen ehdehandlungen ehdehandlungen –––– Fehdeziele Fehdeziele Fehdeziele Fehdeziele    
    

Kriegsziel des Fehdeführenden war es, den Gegner zu zwingen, seinen Rechtsanspruch 
anzuerkennen und sich zu einer Einigung bereit zu erklären. Tat er dies nicht, 
versuchte man ihm möglichst grossen Schaden zuzufügen, wenn nötig ihn sogar 
wirtschaftlich zu ruinieren (Schaden trachten). Dazu war dem Fehdeherrn beinahe 
jedes Mittel Recht. Zu den in der Fehde üblichen Handlungen gehörten die 
Heimsuchung, der Hausfriedensbruch und die Brandstiftung, die sich gegen alle 
herrschaftlichen Gebäude und Einrichtungen wenden konnten.  
Das Privathaus war ein geschützter Bereich und sogar der "öffentlichen Gewalt" 
entzogen. Die Missachtung dieser Privatsphäre wurde als Heimsuchung betrachtet, die 
im Frieden mit einer Geldbusse geahndet wurde.  
Die herrschaftlichen Einkünfte wurden geraubt und für sich selbst beansprucht. 
Tötungen wurden als unvermeidliche Begleiterscheinung der Kampfhandlungen 
hingenommen. Leidtragende der Plünderungen und Verwüstungen waren vor allem die 
Bauern. Der bäuerliche Hausrat wurde geplündert, die Bauern selbst und ihre Familien 
verschleppt oder umgebracht. Das Bauernschinden diente dazu, die Vorräte der 
Angreifer aufzufüllen, die Versorgung der Belagerten zu kappen und den Burgherrn zu 
schädigen. Deshalb fielen seine Dörfer, Bauernhäuser, Scheunen und Ställe vor der 
Burg in Schutt und Asche. Felder, Wiesen und Gärten wurden verwüstet, Vieh geraubt, 
Obstbäume gefällt, Weinstöcke herausgerissen und Unkraut in die Äcker gesät. Vor 
allem im 13. Jahrhundert wurden Konflikte gerne auf diese Art ausgetragen während 
die Fehdenden selbst mit höchster Wahrscheinlichkeit eher gefangengenommen wurden 
um ein Lösegeld zu erpressen. Für den Ritter waren derlei Konflikte eher ungefährlich. 
Die Burg als Zentrum von Macht und Besitz des Adels war während der Fehde 
Hauptangriffspunkt. Erst mit ihrer Eroberung war der Sieg vollkommen, konnte der 
Unterlegene zu Sühneleistungen und Schadenersatz gezwungen werden. Eine 
Inbesitznahme der Burg war weder geplant noch rechtlich möglich. Das "Fehderecht" 
kannte zwar die Burgzerstörung als Mittel der Auseinandersetzung, nicht aber deren 
Wegnahme.  



FehdebriefFehdebriefFehdebriefFehdebrief    
 
Fehdebrief (auch Absagebrief), ist eine Urkunde, worin die Fehde angekündigt wird. 
Solche Fehdebriefe waren meist ganz kurz. Eine Fehde musste drei Tage vor dem Beginn 
durch einen Absage- oder Fehdebrief rechtsmässig angekündigt werden. 
Damit die Fehde nicht zum Mord und damit straffähig wurde, hatten die Betroffenen 
folgende Regeln zu beachten: 
1. Die Fehde, egal ob unter Rittern oder zwischen Rittern und Städten, musste durch 
einen förmlichen Fehdebrief angesagt werden. 
2. Die Tötung Unschuldiger war verboten. 
3. Das Niederbrennen von Häusern und das Verwüsten von Land waren jedoch erlaubt. 
4. Während der Fehde musste der Frieden in der Kirche, im Hause, beim Gang zur 
Kirche, bei der Rückkehr von der Kirche, beim Gang zum Gerichtstermin und bei der 
Rückkehr vom Gerichtstermin beachtet werden. 
 
Textbeispiel: "Wisset, hochgeborener Fürst, dass wir, Bürgermeister, Rat, Gilden, Ämter, 
Bruderschaften und die ganze Gemeinde der Stadt Soest Euer Feind geworden sind und 
Euch und den Euern vermittelst dieses Briefes aufsagen, weil wir den hochgeborenen 
Junker Johann, den ältesten Sohn von Kleve und von der Mark, lieber haben als Euch 
und die Euren ..." 
 

Unrechte FehdeUnrechte FehdeUnrechte FehdeUnrechte Fehde    
    
Fiel ein Ritter dadurch auf, dass er benachbarte Ritter und deren Besitzungen überfiel, 
ohne förmlich eine Fehde angesagt zu haben, war das ein gewalttätiger und 
unrechtmässiger Übergriff. Dasselbe galt auch für die Beraubung von Klöstern, 
Dörfern, Kaufleuten und Handelsreisenden. In solchen Fällen konnten die 
Geschädigten Klage vor der Landfriedensversammlung führen, die aus Vertretern der 
Fürsten, der Ritterschaft und der Städte bestand. Diese berieten den Vorfall und 
konnten den Störenfried zu einem "landschädlichen Herrn" erklären. Der König als 
oberster Herr der Landfriedenstruppen, bzw. sein Beauftragter, bot die 
Landfriedenstruppen auf und lies sie vor die Burg des Störenfrieds ziehen. Gegner war 
nach mittelalterlicher Rechtsauffassung nicht nur der Herr selbst, sondern auch seine 
Burg, von der die Übergriffe ausgegangen waren. Die Burg wurde also personifiziert 
und als landschädliches Subjekt eingestuft. Den Landfriedenstruppen stand es frei, die 
Burg dem Erdboden gleichzumachen oder für den König in Besitz zu nehmen.  
Die "von Reichs wegen" eroberte Burg konnte in diesem Fall, anders als bei der rechten 
Fehde, dem Burgherrn weggenommen werden. Er wurde enteignet und die Burg fiel der 
Krone zu. Der König behielt sie in der Regel aber nichts selbst, sondern gab sie - meist 
in der Form eines Reichslehens - einem Vertrauten oder Verbündeten. Es lässt sich 
erahnen, dass gewiefte Territorialpolitiker diese übliche Verfahrensweise ausnutzten 
und sich über geschickte Beeinflussung der königlichen Landfriedenspolitik auf diese 
Weise in den Besitz von Burgen brachten.  



 

Beendigung der FehdeBeendigung der FehdeBeendigung der FehdeBeendigung der Fehde    
    
Unterlag der Beschuldigte in der Fehde, war er gezwungen Urfehde (Unfehde) zu 
schwören, d.h. er musste zusichern, den Fehdezustand als beendet zu erklären und von 
seiner Seite aus auf jegliche Rache zu verzichten. Der Sieger konnte dann seine 
Bedingungen stellen.  
Wollten beide Parteien die Fehde beenden, auch wenn kein Sieger feststand, konnten sie 
gemeinsam einen Frieden schliessen, der durch eine förmliche Sühne (Friedenseid, 
Sühneeid) bekräftigt wurde. Man beendete die Feindseligkeiten, ohne dass die einzelnen 
Fehdehandlungen gegeneinander aufgerechnet wurden. Geldforderungen, 
Gefangenenaustausch u.ä. wurden in separaten Absprachen ausgehandelt. Die Sühne 
wurde häufig durch einen unbeteiligten Dritten in die Wege geleitet, zuweilen auch 
von einem Schiedsgericht.  
 
 

MassMassMassMassnahmen gegen das Fehde(un)wesennahmen gegen das Fehde(un)wesennahmen gegen das Fehde(un)wesennahmen gegen das Fehde(un)wesen    
    
Schon die merowingischen Könige (482-639/751) versuchten bereits im 6. Jahrhundert, 
der zerstörerischen Sippenfehde Einhalt zu gebieten. König Childebert II. erliess im 
Jahre 596 ein Dekret, in dem die Tötung im Rahmen der Sippenfehde untersagt wurde. 
In den westgotischen, burgundischen und bayrischen Volksrechten wurde sogar ein 
völliges Fehdeverbot ausgesprochen. Doch Verbote konnten die weit verbreitete 
Sippenfehde in keiner Weise eindämmen.  
Die Kirche versuchte seit dem 10. Jahrhundert, dem Fehdewesen mit Hilfe des 
Gottesfriedens Einhalt zu gebieten, doch war dem Gottesfrieden in Deutschland keine 
grosse Wirkung beschieden. Der dem Gottesfrieden zugrunde liegende Gedanke wurde 
in Deutschland seit Beginn des 12. Jahrhunderts in den verschiedenen Formen der 
Landfrieden fortgeführt  
Im Laufe des 13. Jahrhunderts sahen die weltlichen und geistlichen Landesherren die 
Friedenssicherung in zunehmendem Masse als ihre Aufgabe an. Hinter der 
landesherrlichen Friedenspolitik stand aber kein pazifistischer, sondern ein 
machtpolitischer Gedanke. Die Herrschaft über das Territorium war untrennbar mit 
der Gerichtshoheit verbunden. Nur wer das Recht bestimmte und die Durchsetzung des 
Rechtes wahrnahm, konnte sich wirklich als Herr des Landes betrachten. Die 
Selbsthilfe in Form der Fehde vertrug sich nicht mit dem Anspruch des Landesherrn, 
als einziger das Recht zur Kriegführung zu besitzen. Deshalb musste er alles daran 
setzen, den Rechtsweg der Fehde einzudämmen bzw. ganz auszuschalten. Zur 
Bekämpfung der Fehde schlossen sich die Grossen des Landes und die Städte seit dem 14. 
Jahrhundert zu Landfriedensbündnissen zusammen und gingen von sich gegen 
Friedensstörer vor.  Die Landfrieden konnten das Fehdewesen in bestimmten 
Landstrichen einschränken, im ganzen Land beseitigen liess es sich aber nicht. Erst im 
Jahr 1495 lies Kaiser Maximilian I. (1486-1519) einen unbeschränkten für das ganze Land 
geltenden "Ewigen Landfrieden" ausrufen. (In Frankreich wurde der Ewige Landfrieden 
bereits 1413 ausgesprochen). 



 

FehdehandschuhFehdehandschuhFehdehandschuhFehdehandschuh    
 
Der Begriff FehdehandschuhFehdehandschuhFehdehandschuhFehdehandschuh wird in der deutschen Sprache in den Redensarten 
„Den Fehdehandschuh hinwerfen“ und „Den Fehdehandschuh aufnehmen“ benutzt. 
 
„Jemandem den Fehdehandschuh hinwerfen“ bedeutet, ihn herauszufordern oder mit ihm 
Streit beginnen zu wollen. Von „Den Fehdehandschuh aufnehmen“ spricht man, wenn 
jemand eine Herausforderung annimmt. 
Entgegen einer landläufigen Meinung, stammt der Begriff nicht aus dem Mittelalter. 
Für jene Zeit ist zwar der Brauch des Hinwerfens und Aufnehmens eines Handschuhs 
zur Ansage und Annahme einer Fehde in Kreisen der Ritterschaft bekannt, doch war 
für die Rechtmässigkeit einer solchen Fehde weit mehr nötig. 
Der Ausdruck als Zusammensetzung der Worte „Fehde“ und „Handschuh“ entstand erst 
im 18. Jahrhundert, als es üblich war, seinem Gegner einen Handschuh aus Stoff ins 
Gesicht zu schlagen, um ihn zu einem Ehrenduell herauszufordern. 
  

J. D. 


